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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1984

Norm

StGB §43

Rechtssatz

Ob die bloße Androhung der Vollziehung der Strafe genügen werde, den Rechtsbrecher von weiteren strafbaren

Handlungen abzuhalten und der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entsprechend entgegenzuwirken, ist

insbesondere (auch) nach der Art der Tat und der personalen Täterschuld zu beurteilen.
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